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(4) Jede/r Unterkunftsgeber/in ist verpflichtet, für die von ihm/ihr ausgehän-
digte ostseecard die Kurabgabe zu errechnen, diese vom Gast einzuziehen 
und an die ETMG - in der Hauptsaison 2-wöchentlich, in der Nebensaison 4-wö-
chentlich - kostenfrei abzuführen, oder aber der ETMG die Ermächtigung zum 
Lastschriftverfahren zu erteilen.

(5) Jede/r Unterkunftsgeber/in haftet gesamtschuldnerisch im Rahmen der 
ihm/ihr nach Absätzen 2 und 3 obliegenden Pflichten für die rechtzeitige und 
vollständige Einziehung und Abführung der Kurabgabe an die ETMG.

(6) Jede/r Unterkunftsgeber/in hat diese Satzung für die von ihm/ihr aufge-
nommenen Personen sichtbar auszulegen.

(7) Jede die Person oder die Anschrift des/der Unterkunftgebers/Unterkunft-
geberin betreffende Veränderung ist der Eckernförde Touristik & Marketing 
GmbH schriftlich innerhalb von zwei Wochen mitzuteilen. 

Die von der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH kostenlos ausgegebe-
nen ostseecards und Meldescheine sind lückenlos nachzuweisen. Verschrie-
bene und nicht genutzte Karten sind nach Ablauf  der Saison unaufgefordert 
zurück zugeben. Nicht zurück gegebene und verlorene Karten werden dem/
der Unterkunftsgeber/in in Rechnung gestellt.

§ 9 Elektronisches Meldescheinverfahren

(1) Das elektronische Meldescheinverfahren ist für alle Unterkunftsgeber/in-
nen in der Stadt Eckernförde verpflichtend. Nur in Härtefällen kann eine Aus-
nahme bei der ETMG beantragt werden.

(2) Jeder(r) Unterkunftsgeber/in erhält von der ETMG Zugangsdaten für ei-
nen Drittanbieter und Druckvorlagen für Gästekarten. Die Zugangsdaten sind 
vertraulich zu behandeln und dürfen Unbefugten nicht zugänglich gemacht 
oder bekannt gegeben werden. Besteht der Verdacht einer missbräuchlichen 
Nutzung, ist die ETMG unverzüglich zu benachrichtigen.

(3) Mit den Zugangsdaten kann die oder der Unterkunftsgeber/in die Erfas-
sung, Erstellung, Verwaltung und Abrechnung der Meldescheine und Gästekar-
ten mit Hilfe des eigenen, internetfähigen Personal Computers oder vergleich-
baren Gerätes und des eigenen Druckers durchführen.

Sie oder er soll dies in folgenden Schritten vollziehen:

1. Nach Anmeldung im System des Drittanbieters sind zunächst die Meldeda-
ten der beherbergten Personen in einer Bildschirmmaske zu erfassen. Dabei 
sind mindestens der An- und Abreisetag, die Heimatanschrift und der jeweilige 
Vor- und Zuname einer jeden beherbergten Person einzutragen. Bei Kindern 
und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie bei Menschen 
mit Behinderung und deren Begleitpersonen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 b) 
der Satzung ist die entsprechende Meldescheinkategorie auszuwählen.

2. Mit Betätigung der Schaltfläche „Speichern“ werden die Daten abschließend 
erfasst und die Höhe der zu zahlenden Kurabgabe vom System errechnet.

3. Spätestens am Tag nach der Ankunft der beherbergten Person (Fälligkeit 
der Kurabgabe) ist der entsprechende, vorher im System erfasste Meldeschein 
mit dem eigenen Drucker auf  einer der überlassenen Druckvorlagen auszu-
drucken. Dies geschieht nach Auswahl des entsprechenden Meldescheines in 
der Bildschirmmaske durch Betätigung der Schaltfläche „Ausdruck“. Die aus-
gedruckten Gästekarten sind den jeweils beherbergten Personen zu überge-
ben und gelten als ostseecards im Sinne des § 6 Absatz 1 dieser Satzung. Der 
Gast hat die Richtigkeit der Angaben und den Empfang der Gästekarten auf  
dem für die oder den Unterkunftsgeber/in bestimmten Meldescheinabschnitt 
zu bestätigen.

(4) Die elektronisch erfassten Daten werden für die oder den Unterkunfts-
geber/in vom Drittanbieter in verschlüsselter Form und unter Wahrung der 
Vorgaben des Datenschutzes an die ETMG übermittelt.

(5) Eine Teilnahme am elektronischen Meldescheinverfahren setzt voraus, 
dass die oder der Unterkunftsgeber/in der ETMG ein SEPA-Lastschriftmandat 
zum Einzug der Kurabgabenforderung erteilt. 

Sie oder er hat dafür Sorge zu tragen, dass das angegebene Konto stets über 
eine ausreichende Deckung zum Einzug der errechneten Kurabgaben verfügt. 
Die Abbuchung der jeweiligen Kurabgaben wird frühestens zwei Wochen nach 
dem Abreisetag der betroffenen Gäste durch das System vorgenommen.

§ 11 Ordnungswidrigkeiten

Wer den Pflichten nach § 8 zuwiderhandelt, begeht eine Ordnungswidrigkeit 
nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes, die mit einer Geldbuße 
bis zu 500,00 € geahndet werden kann.

§ 12 Gewährleistung der Verfahrensabwicklung über den 
einheitlichen Ansprechpartner

Die Verfahrensschritte gemäß § 8 können über eine einheitliche Stelle nach 
den Vorschriften des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schles-
wig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz – LVwG) abgewickelt werden, sofern 
ein Dienstleistungserbringer betroffen ist.

§ 13 Inkrafttreten

Diese Satzung der Stadt Eckernförde über die Erhebung einer Kurabgabe tritt 
am 01.03.2020 in Kraft. Gleichzeitig treten die Neufassung der Satzung der 
Stadt Eckernförde über die Erhebung von Kurabgaben vom 12.02.2015 sowie 
die 3. Änderung der Satzung der Stadt Eckernförde über die Erhebung von 
Kurabgaben vom 01.01.2018 außer Kraft.

Eckernförde, 06. Februar 2020

Jörg Sibbel, 

 Bürgermeister der Stadt Eckernförde
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§ 10 Datenverarbeitung

Die Stadt kann zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung 
der Abgaben im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung sowie die zur 
Durchführung aller weiteren Bestimmungen dieser Satzung erforderlichen per-
sonenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten gemäß § 13 Absatz 3 Nr. 
1 in Verbindung mit § 11 Abs. 1 Nr. 2 des Schleswig-Holsteinischen Gesetzes 
zum Schutz personenbezogener Informationen (Landesdatenschutzgesetz – 
LDSG -) vom 09. Februar 2000 (GVOBl. Schl.-H. 2000, S. 169) in der jeweils 
gültigen Fassung neben den bei den Betroffenen erhobenen Daten aus

a) den an die ETMG von den Vermietern/innen übermittelten Durchschrift der 
von diesen ausgestellten Meldescheinen;

b) den nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes der Stadt und der 
ETMG bekannt gewordenen Daten aus der An- und Abmeldung der Gäste;

c) der Überprüfung der Vermietungsbetriebe durch besonders beauftragte 
Mitarbeiter/innen der ETMG diesen Mitarbeitern/innen bekannt gewordenen 
Daten;

d) den bei der Stadtverwaltung verfügbaren Daten aus der Veranlagung der 
Fremdenverkehrsabgabe nach der Satzung über die Erhebung einer Fremden-
verkehrsabgabe in der Stadt Eckernförde erheben. 

Die Stadt darf  diese Daten von den genannten Stellen übermitteln lassen. Die 
Stadt ist befugt, die bei den Betroffenen erhobenen Daten und die nach den 
Absätzen 1 und 2 erhobenen Daten zu den in Absatz 1 genannten Zwecken 
nach Maßgabe der Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes zu verar-
beiten. 

Die ETMG behält sich das Recht vor, sofern es auf  dem Meldeschein nicht wi-
derrufen wird, personenbezogene Daten nur zu eigenen Zwecken (Marketing), 
nicht für Dritte zugänglich, zu nutzen.

Pflichten & Haftung der 
Unterkunftsgeber
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Satzung der Stadt Eckernförde über die Erhebung von Kurabgaben 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in 
der zurzeit gültigen Fassung und der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 und 10 Abs. 1 bis 5 
des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig- Holstein in der zur Zeit 
gültigen Fassung wird nach der Beschlussfassung durch die Ratsversammlung 
vom folgende Satzung erlassen:

§ 1 Gegenstand der Abgabenerhebung

(1) Die Stadt Eckernförde ist als Seebad anerkannt. Zur Deckung des Aufwan-
des für die Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken 
bereitgestellten öffent-lichen Kur- und Erholungseinrichtungen und durchge-
führten Veranstaltungen wird eine Kurabgabe erhoben. Durch die Abgaben 
sollen die Aufwendungen nach Satz 2 bis zu 50 % gedeckt werden.

(2) Für die Benutzung besonderer öffentlicher Einrichtungen oder allgemein 
zugänglicher Veranstaltungen können neben der Kurabgabe Gebühren oder 
besondere Entgelte er-hoben werden.

§ 2 Abgabenpflichtiger Personenkreis

Die Kurabgabe (§ 1 Absatz 1) ist von allen Personen zu entrichten, die sich 
im Erhebungsgebiet aufhalten, ohne dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt zu 
haben und die Möglichkeit zur Benutzung der Kureinrichtungen erhalten. Das 
gilt auch für Personen, die im Erhebungsgebiet Eigentümer/innen oder Besit-
zer/innen einer Wohneinheit sind, wenn und soweit sie diese überwiegend zu 
Erholungszwecken nutzen. Das gilt nicht für Personen, die im Erhebungsgebiet 
in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis stehen.

§ 3 Befreiungen

(1) Von der Kurabgabe freigestellt sind:
a) Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, bei Nach-
weis des Lebensalters.

b) Schwerbehinderte Personen, die einen Grad der Behinderung von 80% 
und mehr nachweisen, sowie für die ständige Begleitperson, wenn dies durch 
den Eintrag „B“ auf  der Vorderseite des Behindertenausweises vermerkt ist.

c) Personen, die in Ausübung ihres Dienstes, Berufes, Gewerbes oder ihrer 
Ausbildung im Erhebungsgebiet anwesend sind. 

d) Teilnehmer/innen an den von der Stadt Eckernförde oder der Eckernförde 
Touristik und Marketing GmbH (ETMG) anerkannten Tagungen, Kongressen, 
Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen, sofern die Veranstaltung vor Ein-
treffen der Teilnehmer/innen im Stadtgebiet bei der ETMG angemeldet wird.

e) Bettlägerige Kranke und verletzte Personen, die nicht in der Lage sind, 
die Kureinrichtungen in Anspruch zu nehmen, bei Vorlage einer ärztlichen Be-
scheinigung.

f) Kinder, Kindeskinder, Geschwister und Geschwisterkinder, Eltern, Großeltern, 
Schwiegereltern, Schwiegertöchter und -söhne, Schwager und Schwägerinnen 
von Personen, die im Erhebungsgebiet ihre Hauptwohnung haben, wenn sie 
unentgeltlich in die häusliche Gemeinschaft dieser Person aufgenommen sind.

g) Eigentümer/innen von Wohneinheiten (Wohnhaus, Ferienhaus, Sommerhaus,
Wochenendhaus, Wohnungen, Appartement o. ä. Einrichtungen) in Eckernförde 
sowie von in Eckernförde dauerhaft liegenden Sportbooten und deren Fami-
lienangehörige, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Erhebungsgebiet 
haben.

(h) Personen, die aufgrund eines Todesfalls im Erhebungsgebiet anwesend 
sind.

(2) Die Voraussetzungen für die Freistellung von der Kurabgabepflicht sind 
von den Berechtigten nachzuweisen.

(3)  Gästekarten von anderen Ferienorten in Schleswig-Holstein haben für ei-
nen Tag Gültigkeit. Die OstseeCard ist an der gesamten Ostseeküste Schleswig-
Holsteins für die Dauer des Aufenthaltes gültig.

§ 4 Entstehungszeitpunkt und -fälligkeit der Abgabeschuld

(1) Die Kurabgabeschuld entsteht mit dem Eintreffen im Stadtgebiet. Sie ist 
eine Bringschuld und ist bei dem/der Unterkunftsgeber/in, Verwalter/in oder 
Beauftragten, in Ausnahmefällen bei der ETMG (24340 Eckernförde, Am Exer 
1) spätestens am Tage nach dem Eintreffen im Stadtgebiet zu entrichten.

(2) Wer die Entrichtung der Kurabgabe nicht durch Vorlage einer gültigen ost-
seecard nachweisen kann oder nicht auf  andere Weise glaubhaft machen kann, 
hat die Kurabgabe nach zu entrichten. Kann der/die Kurabgabepflichtige die 
tatsächliche Dauer des Aufenthalts nicht nachweisen und auch nicht glaubhaft 
machen, wird für die Bemessung der nach zu entrichtenden Kurabgabe die 
Zahl der Aufenthaltstage auf  28 Tage der bei Antreffen geltenden Saisonka-
tegorie (§ 5 Absatz 1) pauschaliert. Dasselbe gibt im Falle der Haftung durch 
den/die Unterkunftsgeber/in (§ 8 Absatz 5), sofern diese/r nicht die tatsäch-
liche Aufenthaltsdauer des/der Kurabgabepflichtigen durch Abgabe des ord-
nungsgemäß ausgefüllten Meldescheins nachweisen kann. 

(3) Bei den Pflichtigen, bei denen die Kurabgabe nach § 5 Absatz 2 (Jah-
reskurabgabe) zu bemessen ist, ist die Abgabe innerhalb eines Monats nach 
Empfang der schriftlichen Zahlungsaufforderung fällig.

§ 5 Höhe der Kurabgaben

(1) Die Kurabgabe beträgt für jeden Tag, an dem sich der/die Kurabgabe-
pflichtige im Erhebungsgebiet aufhält,

- in der Zeit vom 1. April bis zum 15. Oktober (Hauptsaison) 2,50 €

- in der übrigen Zeit (Nebensaison) 1,50 € inkl. der gesetzlichen Mehrwert-
steuer. 

Bei der Ermittlung der Aufenthaltsdauer gelten der An- und Abreisetag als 
ein Tag, wobei der Anreisetag nicht berechnet wird. Die Kurabgabe wird für 
die Dauer jedes Aufenthaltes in einem Kalenderjahr mit den vorstehend ge-
nannten Sätzen, höchstens jedoch in Höhe der Jahreskurabgabe nach Absatz 
2 erhoben.

(2) Die Zahl der Aufenthaltstage wird auf  28 Tage der Hauptsaison pauscha-
liert (Jahrespauschale), wenn der/die Kurabgabepflichtige einen entsprechen-
den Antrag stellt. Die Jahreskurabgabe beträgt für jede kurabgabepflichtige 
Person 70,00 €/Kalenderjahr. Bereits erbrachte, nach Maßgabe des Absatzes 
1 bemessene Kurabgabezahlungen werden angerechnet. 

§ 6 Gästekarte (ostseecard)

(1) Bei Zahlung der Kurabgabe erhält der Gast von dem/der Unterkunftsgeber/
in oder von der ETMG nebst Quittung die ostseecard als Gästekarte/Jahresgäs-
tekarte ausgegeben, die den Tag der Ankunft enthält und auch den Tag der 
- voraussichtlichen - Abreise enthalten kann. Diese Karte ist nicht übertragbar. 
Die Gültigkeit der Gästekarte beträgt maximal 28 Tage.

(2) Abgabepflichtige, deren Kurabgabe nach § 5 Absatz 2 pauschal bemessen 
wird, erhalten eine Jahresgästekarte. Jahresgästekarten werden mit einem von 
der/dem Kurabgabepflichtigen kostenlos zu stellenden Lichtbild des Inhabers/
der Inhaberin von der ETMG ausgestellt und haben jeweils eine Gültigkeit für 
ein Kalenderjahr, die auf  Antrag um ein weiteres Jahr verlängert werden kann.

(3) Die ostseecard berechtigt für die Zeit ihrer Geltung, die Jahresgästekarte für 
das gesamte laufende Kalenderjahr zur freien oder vergünstigten Inanspruch-
nahme des Angebotes an Kur- und Erholungseinrichtungen und im Rahmen der 
von der ETMG durchgeführten Veranstaltungen, soweit hierfür nicht besonde-
re Gebühren oder Entgelte erhoben werden. Die ostseecard ist beim Betreten 
dieser Einrichtungen und Besuch der Veranstaltungen mitzuführen und den 
Mitarbeitern/innen oder Beauftragten der ETMG auf  Verlangen vorzuzeigen. 
Bei missbräuchlicher Benutzung wird die ostseecard ohne Ausgleichsleistung 
eingezogen.

(4) Bei Verlust der ostseecard werden Ersatzkarten von der ETMG gegen Ge-
bühr in Höhe von EUR 5,00 ausgestellt.

§ 7 Voraus- und Rückzahlung von Kurabgaben

Die Abgabepflichtigen, sofern sie nicht Jahresgästekarteninhaber/innen nach 
§ 5 Absatz 2 sind, erhalten im Falle des vorzeitigen Abbruchs ihres vorge-
sehenen Aufenthalts die nach Tagen berechnete zu viel gezahlte Kurabgabe 
auf  Antrag erstattet. Die Rückzahlung erfolgt nur an den/die Karteninhaber/in 
gegen Rückgabe der ostseecard und eine schriftliche Bescheinigung des/der 
Unterkunftsgebers/Unterkunftsgeberin. Auf  Ersatz-ostseecards werden keine 
Rückzahlungen vorgenommen. Der Anspruch auf  Rückzahlung erlischt mit Ab-
lauf  von einem Monat nach der Abreise.

§ 8 Pflichten und Haftung der Unterkunftsgeber/innen

(1) Unterkunftsgeber/in im Sinne dieser Vorschrift sind:

a) Vermieter/innen von Gästezimmern jeder Art sowie deren Bevollmächtigte 
oder Beauftragte.

b) Eigentümer/innen oder sonstige Dauernutzungsberechtigte von Wohnungs-
einheiten sowie deren Bevollmächtigte oder Beauftragte, sofern sie die Unter-
kunft Dritten zur Nutzung überlassen.

c) Betreiber/innen von Plätzen, die für die Aufstellung von Zelten, Wohnwagen, 
Wohnmobilen und dergleichen zur Verfügung gestellt werden, unabhängig da-
von, ob es sich um Campingplätze oder sonstige Grundstücke, die für denselben 
Zweck zur Verfügung gestellt werden, handelt, sowie deren Bevollmächtigte und 
Beauftragte. 

d) Leiter/innen von Heimen wie Jugendherbergen, Jugendheimen, Kinderheimen 
und Kinderkurheimen, sowie deren Bevollmächtigte oder Beauftragte.

e) Betreiber/innen von Wasserflächen, die Gastliegerplätze bereitstellen sowie 
Boots- oder Schiffseigner, die entgeltliche Übernachtungsmöglichkeiten anbie-
ten. 

(2) Jede/r Unterkunftsgeber/in ist verpflichtet, jede von ihm/ihr aufgenommene 
Person unter Verwendung der von der ETMG kostenlos zur Verfügung gestellten 
Meldescheine, innerhalb von 3 Werktagen bei der ETMG anzumelden. In den An-
meldungen sind Namen, Vornamen, Heimatanschriften, Altersangaben (soweit 
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet ist), und der An- und Abreisetag der 
aufgenommenen Personen sowie Namen und Anschrift des Unterkunftsgebers/
der Unterkunftsgeberin im Erhebungsgebiet anzugeben.

(3) Jede/r Unterkunftsgeber/in ist verpflichtet, jeder von ihm/ihr aufgenomme-
nen kurabgabepflichtigen Person eine ostseecard unter Verwendung der von 
der ETMG kostenlos zur Verfügung gestellten Meldescheine, durch den Gast 
den An- und Abreisetag und die Heimatanschrift eintragen zu lassen und für die 
ETMG bestimmte Kopie innerhalb von 3 Werktagen bei der ETMG einzureichen. 
Der Gast hat die Richtigkeit der Angaben und den Empfang der ostseecard 
durch seine Unterschrift zu bestätigen.
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